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2 Anträge werden in Form eines Vorprotokollauszugs mit dem Standardformular eingereicht. An-
träge enthalten alle für die Beschlussfassung wesentlichen Informationen. Beilagen dienen als 
ergänzende Information. 

3 Die Gemeinderatsgeschäfte werden in drei Kategorien unterteilt: 

a) A-Geschäfte weisen einen konkreten und begründeten Antrag auf. Sie gelten als geneh-
migt, sofern keine Diskussion verlangt und im Rat kein abweichender Antrag gestellt wird. 

b) B-Geschäfte werden zur Beratung traktandiert. Sie betreffen grundsätzliche sowie poli-
tisch-strategische Fragen oder weisen eine hohe politische Bedeutung auf. 

c) C-Geschäfte werden zur Kenntnisnahme unterbreitet. Sie dienen zudem der Vorberatung 
von noch nicht vollendeten Vorlagen oder Beschlussesentwürfen, insbesondere im Hinblick 
auf Gemeindeversammlungen. 

4 Die Geschäftskontrolle obliegt dem/der Gemeindeschreiber/-in. 

§ 13 Sitzungen 

1 Der Gemeinderat tritt in der Regel 14-täglich zu Sitzungen zusammen. 

2 Sitzungen dauern in der Regel nicht länger als drei Stunden. 

3 Der/die Gemeindepräsident/-in beruft den Gemeinderat zu Sitzungen ein. Die Einladungen zu 
den Sitzungen des Gemeinderates erfolgen durch den/die Gemeindeschreiber/-in. 

4 Zwei Mitglieder des Gemeinderates können gemeinsam die Durchführung einer Gemeinderats-
sitzung verlangen. 

5 Kann ein Mitglied des Gemeinderates nicht an einer Sitzung teilnehmen, dann informiert es 
vorab den/die Gemeindepräsident/-in und den/die Gemeindeschreiber/-in und organisiert 
seine Vertretung selbst. 

§ 14 Vorbereitung 

1 Aktenschluss ist sieben Tage vor der Gemeinderatssitzung um 12.00 Uhr. Bis Aktenschluss 
müssen alle Geschäfte vollständig dem/der Gemeindeschreiber/-in vorliegen. 

2 Der/die Gemeindeschreiber/-in prüft alle Geschäfte in formaler Hinsicht vor. Besteht Ände-
rungsbedarf, wird das Geschäft vom zuständigen Gemeinderatsmitglied zusammen mit der be-
troffenen Verwaltungsstelle überarbeitet. 

3 Die Traktandenlisten werden gemeinsam durch den/die Gemeindepräsident/-in und den/die 
Gemeindeschreiber/-in festgelegt. 

4 Die Sitzungsunterlagen werden dem Gemeinderat in der Regel fünf Tage vor der Sitzung elekt-
ronisch zur Verfügung gestellt. 

§ 15 Nachträge 

1 Als Nachträge gelten alle Geschäfte, die nach Einladung eingereicht wurden. 

2 Die Dringlichkeit von Nachträgen muss schriftlich begründet werden. 

3 Der Gemeinderat kann auf Antrag eines Mitglieds einem Nachtrag die Dringlichkeit mit einfa-
chem Mehr aberkennen. Das Geschäft wird in der Folge an der nächsten Sitzung ordentlich 
traktandiert. 

§ 16 Aktenauflage 

1 Die Aktenauflage erfolgt im elektronischen Geschäftsverwaltungssystem und beginnt mit der 
Bereitstellung der Unterlagen zuhanden der Gemeinderatsmitglieder und endet um 12.00 Uhr 
am Tag der Gemeinderatssitzung. 
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2 Wird zu einem A-Geschäft in der Aktenauflage von keinem Mitglied des Gemeinderates die 
Diskussion verlangt, so gilt es als stillschweigend beschlossen und es wird in der Sitzung nicht 
mehr aufgerufen. 

3 Verlangt ein Mitglied des Gemeinderates zu einem A-Geschäft in der Aktenauflage die Diskus-
sion, so hat es dies kurz zu begründen. 

§ 17 Sitzungsleitung und Beschlussfassung 

1 Dem Gemeindepräsidenten / der Gemeindepräsidentin obliegt die Leitung der Gemeinderats-
sitzungen. 

2 In seiner/ihrer Abwesenheit wird der/die Gemeindepräsident/-in durch den Vizepräsidenten / 
die Vizepräsidentin vertreten. 

3 Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder oder Ersatzmitglieder 
anwesend sind. 

4 Der/die Gemeindeschreiber/-in berät den Gemeinderat in juristischen, organisatorischen und 
inhaltlichen Fragen. 

§ 18 Teilnehmende und Gäste 

1 Der/die Gemeindepräsident/-in, das zuständige Gemeinderatsmitglied oder der/die Gemeinde-
schreiber/-in ziehen bei Bedarf Abteilungsleitende, Sachbearbeitende oder Kommissionspräsi-
dien zur Beratung eines Geschäfts bei. Die Nennung auf der Traktandenliste gilt als Einladung. 

2 Der/die Gemeindepräsident/-in, das zuständige Gemeinderatsmitglied oder der/die Gemeinde-
schreiber/-in ziehen bei Bedarf externe Spezialisten oder Betroffene zur Beratung eines Ge-
schäfts bei. Die Einladung erfolgt durch die beiziehende Stelle mit Information an den/die Ge-
meindeschreiber/-in. 

§ 19 Kommunikation 

1 Zu jeder Gemeinderatssitzung wird ein Medienbulletin mit Bericht zu den Beschlüssen erstellt. 

2 Der Gemeinderat bestimmt in seinen Sitzungen eine allfällig weitergehende Kommunikation zu 
einzelnen Geschäften oder Beschlüssen. 

3 Sofern übergeordnete Gründe gegenüber den Gründen für die nichtöffentliche Traktandierung 
überwiegen, kommuniziert der Gemeinderat seine nichtöffentlich gefassten Beschlüsse. 

§ 20 Zirkulationsbeschlüsse 

1 Bei Dringlichkeit kann der/die Gemeindepräsident/-in die Durchführung eines Zirkulationsbe-
schlusses anordnen. Dem Zirkulationsbeschluss muss der Versuch vorhergehen, eine ausser-
ordentliche Sitzung einzuberufen. 

2 Zirkulationsbeschlüsse sind ohne die Voraussetzungen nach Absatz 1 für mutmasslich unbe-
strittene Beschlüsse und Beschlüsse von untergeordneter Bedeutung sowie für Beschlüsse, zu 
denen der Gemeinderat dies im Rahmen einer ordentlichen Sitzung so beschliesst, zulässig, 
sofern nicht ein Mitglied die Beratung an einer Sitzung verlangt. 

3 Ein Zirkulationsbeschluss wird im Protokoll der nachfolgenden Sitzung festgehalten. 

§ 21 Entscheidungen mit elektronischen Kommunikationsmitteln 

Der Gemeindepräsident kann anstelle der Durchführung von physischen Sitzungen die Be-
schlussfassung auf dem Weg von Videokonferenzen oder vergleichbaren elektronischen Kom-
munikationsmitteln anordnen; insbesondere wenn das Zirkularverfahren nicht möglich ist, weil 
Beschlüsse einer Diskussion bedürfen. 
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ZENTRALE DIENSTE 

Hauptstrasse 33 

Postfach 

4143 Dornach 

Telefon: 061 706 25 00 

eMail: info@dornach.ch 

Gedruckte Ausgaben des Reglements kön-
nen auf der Website der Gemeinde 
Dornach bestellt werden. Beim Be-

zug grosser Auflagen können die 
Unkosten verrechnet werden. 

www.dornach.ch 


